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Nr. 59 
 

       Datum 
- Frage an FA SÜGB weitergeleitet:   01.03.2022 
- Beschluss durch FA SÜGB:    15.09.2022    
- Vernehmlassung notwendig:      

ja   nein x 
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:    
 
- Überprüfung Beschluss      
 
- Verteilung gemäss Verteiler:    15.09.2022    
   (Vorstand, TK, FA, Überwacher) 
          weitere Abklärungen notwendig? 
 

Frage Wer Termin 
 

Wie sind die Ausführungen in NA 3.1.1.21 "Produktionstag" zu 
verstehen? 

 
 
 
 

 
 
 
 

Beschluss   
 

Fallbeispiel: 
 
Wochenproduktion: Mo 30 m3 / Di 30 m3 / Mi 30 m3 / Do 10m3 Fr 
– So 0 m3 
 
Dann ergibt Mo – Mi > 80 m3 also ein Produktionstag. Was 
passiert dann mit den 10 m3 am Do?  Zählt das dann auch als 1 
Tag, da die Kalenderwoche dann Fertig ist? 
 

Fazit: Das genannte Produktionsprogramm gilt als 2 Produktionstage. 
Dabei gilt es nicht einen einzelnen Tag (z. B: den Do) zu betrachten, 
sondern die jeweiligen Zeiträume. Auch bei extrem niedrigen 
Produktionsmengen ergibt sich eine Notwendigkeit der Prü-fung um 
die Stabilität der Produktionseinrichtung zu bestätigen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bemerkung   
 
 

 

Beschluss der FA-Sitzung vom 15.09.2022 
 
 
 


